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Tagesordnung der Sitzung der StadNerordnetenversammlung
am 17. Dezember 2025

1,U no auf die TO I

ll/24 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Ostfeld (Bericht) auf Antrag der Fraktion Die Linke

2. Anträqe . Anlaoen, Beschlüsse. Stellunqnahmen

l/5 Anderungsantrag der Fraktionen CDU und FDP vom 17 122025

l/5 Anderungsantrag der Fraktionen FDP und CDU vom 16.12.2025

lll/12 OrtsbeiratsbeschlÜsse aus dem Monat Dezember 2025

3. Protokol runoen und Abstimmu osverhalten

Es liegen Protokollerklärungen von CDU, FDP, Die Linke, AfD, FWG/Pro Auto, Volt und

BLWBSWMardak vor
(s. Anlagen).

Bänkvelbindungen der Sladt Wiesbaden:

Allqemeine Hinweise

Jeder/jede Mandatsträger/in ist zu jedem Punkt verpflichtet zu prÜfen, ob ein Widerstreit der lnteres'
sen värtiegt. lst diese Mögtichkeit gegeben, so ist dies anzuzeigen und der Sitzungssaal.zu verlas-

sen. Eine Teitnahme ats Zuhörer/Zuhörerin ist nicht zulässig. Zu den Bauleitplanungen kann im Amt
der Stadtverordnetenversammlung Einsicht in die entsprechenden Pläne genommen werden.

Unsere Servicezsiten:
montags bis donn€rctags
von 8.30 bis 16.30 lJhr und
fßitägs von 8.30 bis 12.30 Uhr

Sammelnummer und Auskunft: 0611 31_0

Nässäuische SDarkaSSe Wiesbaden
Kro. Nr. 100 000 008 (BLz 510 500 15)
Poslbank F ra nkfurul\,4.
Kto. Nr. 2680"608 (BLZ 500 100 60)

'elrelchbarvon den ESWE-Haltestellen:
Halleslelle,Dem schss Gelände';
Linien 1, 2, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21,
22, 23, 24, 27 , 36, 45, 46, 48, 147 , 806
Parkmöglichkeit: Parkhaus,Markt"
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An den Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Gerhard Obermayr
über Amt 16

- im Hause -

Wiesbaden,75.72.2025

Ergänzungsantrag der Frakionen CDU und FDP zum Antrag zu TOP l/5 25-F-01-0002

,,Handlungsprogramm für ältere Menschen in Wiesbaden auf den WeB bringen" (Antrag der
Fraktion SPD vom 10.12.2025) für die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2025

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

der Magistrat wird gebeten,

Ergänzung zu l.: Dabei soll unter anderem eine sozialräumliche Datengrundlage genutzt werden (2. B

demografische EntwicklunB nach Stadtteilen, regionale Versorgungslücken insbesondere bei

Mobilitäts- und/oder Gesund heitsinfrastru kt u r), damit zielgenaue Maßnahmen entwickelt werden
können.

2. u nverändert

ErBänzung zu 3: Ein besonderer Schwerpunkt sollte hier beim Abbau von Barrieren im Bereich
Mobilität gesetzt werden, z. B. durch bessere Beleuchtung und mehr barrierefreie Haltestellen. Auch
die Stärkung der digitalen Teilhabe älterer Menschen muss eine Rolle spielen.

Da niela Georgi
Fraktionsvorsitzende
CDU-Fraktion

Christan Diers

Fra ktionsvorsitzender
FDP-Fraktion

Da niel Butscha n

Fraktionsgeschäftsf ührer
CDU-Fraktion

Jeanette-Christine Wild
Fraktionsgeschäft sführerin
FDP-Fraktion
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An den

Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Dr. Gerhard Obermayr

Wiesbaden, 17 .L2.2Q25

ErgänzunBsantrag der Fraktionen von FDP und CDU zu TOP l/5 der Stadtverordnetenversammlung

am 17, Dezember 2025

Angebote für ältere Menschen: Synergien heben - Doppelstrulcuren vermeiden

Angesichts der begrenzten Ressourcen auf kommunaler Ebene sollte untersucht werden, ob eine

Schärfung der Schnittstellen zu anderen Leistungsträgern Synergien freisetzen kann, um die

kommunale Altenhilfe zielgerichteter zu unterstützen - statt neue Angebote parallel zu schaffen oder

Doppelstrukturen zu finanzieren.

Die Stodtverordnetenversommlung möge doher beschlieJ3en :

Der Antrag der SPD-Fraktion vom 10.12.2025 wird wie folgt ergänzt:

4. eine Evaluation der bestehenden städtisch (mit-)finanzierten Beratu ngsa ngebote für ältere

Menschen - u.a. im Rahmen der Beratungsstellen ,,Gut leben im Alter" - vorzunehmen, um zu

ermitteln, in welchem Umfang dort Leistungen erbracht oder vermittelt werden, die vorrangig in

den Zuständigkeitsbereich anderer Sozialleistungsträger fallen (Subsidiarität des SGB Xll).

5. auf dieser Grundlage zu prüfen, wie Synergien genutzt und Ressourcen zugunsten originärer

Aufgaben der kommunalen Altenarbeit freigesetzt werden können.

Ch ristia n Diers

Fraktionsvorsitzender

Daniela Georgi

Fra ktionsvorsitzende

Jea nette-Christine Wild

Fraktionsgeschäft sführerin

Da niel Butschan

Fra ktionsgeschäftsf ührer





CDU-Rathausfraktion I Schlossplatz 6 | 65183 Wiesbaden

An den Vorsitzenden der
Stadtverord netenversam mlu ng
Herr Dr. Gerhard Obermayr

CDU Rothouskoktion. Schlossplotz 6. 65183 Wiesboden

Rathausfraktion
Schlossplatz 6

65183 Wiesbaden

A1 CDU
RATHAUSFRAKTION
WIESBADEN tF

Telefon:0611-312159
Telefaxr 0611-3159 10

Wiesbaden, 17. Dezember 2025

A. Umsetzungswünsche

keine

B. Protokollerklärungen / Abstimmunpsverhalten

l. Protokollerklärunsen

ll/1,4 25-V-05-0036 Mehrkosten für 4. Fahrstreifen Schwalbacher Straße

,,Die CDU befürwortet grundsätzlich die Schaffung eines vierten Fahrstreifens. Die Sitzungsvorlage nimmt
aber auch Bezug auf die finale Umgestaltung der Schwalbacher Straße mit jeweils nur einer Spur, die von
Seiten der CDU abgelehnt wird."

ll/32 25-V -67 -}OLZ Neufassung des Generalpachtvertrages für das Kleingartenland

,,Die Neufassung wurde unter Einbeziehung der Kleangärtner erarbeitet und wird daher von uns mitgetragen.
AllerdinEs wird das Leitbild nicht als Orientierungshilfe, sondern als verbindlicher Teil des Pachtvertrages
behandelt, was wir kritisieren. Eine Zustimmung ist uns daher nicht möglich."

Umdruck zur Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung
am 17. Dezember 2025
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ll. Abstimmungsverhalten

Tagesordnung ll

Die CDU-Fraktion stimmt mit Enthaltunp zu folsenden Tasesordnunsspunkten:

. r/7

. |/10

. |/r4

. |/32

25-F-63-0098 Di8itopf Stadtverbund - Umbuchung von Dezernat Vll zu Dezernat ll

25-V-02-0019 Zusammenschluss des Grünflächenamtes und der ELW - Proiektstatus
25-V-05-0036 Mehrkosten für 4. Fahrstreifen Schwalbacher Straße
25-V -67 -0012 Neufassung des Generalpachtvertrages für das Kleingartenland

Die CDU-Fraktion stimmt mit Ablehnung zu folgenden Tagesordnungspunkten:

lV/t 25-A-19-0009 Bericht Konzernresivion 2024-5EG-01: Antrag der Fraktionen BündnisgO/Die Grünen,

SPD, Die Linke und Volt vom 03.L2.2O25 Ablehnung zu BSP 1

lV/5 25-V-20-0045 Konkretisierun8 zur stillen Einlage in die NASPA ab 07.07.2026

Tagesordnung lv
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Freie
DemokratenAn den

stadtverordnetenvorsteher
Herrn Dr. Gerhard Obermayr
- im Hause -

Wiesbaden, 16.12.2025

Protokollnotiz und Abstimmungsve]halten der Stadtverordnetenfraktion del Freien
Demokraten für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 17. Dezemb6r 2025

1. Protokolterktärungen

FehLanzeige

2. Abstimmungsverhalten

Die FDP-Fraktion stimmt mit Enthaltung zu fotgendenfa€esordßrngspln-kleni

o lll4 Teitnahme am bundesweiten Stddtewettbewerb Abpflastern
c lll14 Mehrkosten für 4. Fahrstreifen Schwalbacher Straße
r lll1 6 Entwui des Haushattsplans 2026 - Wirtschaftsptäne der Gese\schaften
o lll28 Verwaltungsstreitvefiahren Salzbachtalbrücke LHW-Autobahn GmbH

DiefDP.Eraktion stimmt mLt Neinzu folgendenTagesordn ungspun kten:

. lll10 Neufassung des Generalpachtvertrages für das Kleingäftenland
c lY15 Konkretisierung zur stillen Einlage bei der Naspa ab 01 .01 .2026
o lY16 Ankauf eines Objektes in Mainz-Kastel

Christian Diers

Fraktionsvorsitzender
Jeanette-Christine Wild
Fraktionsgeschäft sf ührerin

FDP im Rathaus



Die Linke
Stadtfraktion

Wiesbaden

An Hr. Dr, Jörn Heimlich
Amt der Stadtverordnetenversammlung
lm Hause

Wiesbaden, den 16.1 2.2025

Protokollnotizen und Abstimmunosverhalten der raktion Die Linke in der Stadtverordnetenver-
sammlunq vom 11 .12.2025

1. Vorschläoe zur Umsetzuno auf TO I

TO il TOP 24

2. Protokollerklärunqen

. Fehlanzeige

3. Abstimmunqsverhalten

3.1 Tagesordnung ll

Die Linke Stadtfraktion stimmt mit zu foloenden Taoesordnunosounkten:

TO il TOP 24

Die Linke Stadtfraktion stimmt mit no zu foloenden TaoesordnunosDunkten:

Fehlanzeige

2. 2 Tagesordnung lV

Die Linke Stadtfraktion stimmt mit Nei zu folqenden Taoesordnunosounkten:

Fehlanzeige

Stadtfraktion stimmt m E Ta NU

Fehlanzeige
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RolhousIroktion
Wiesboden

Wiesbaden, 15.12.2025

Protokollnotiz derAfD-Fraktion zur STW am 17.12.2025

Aruornurueeru zuR TAGESoRDNUNG r

1. Vorschläse r Umsetzuns

keine

2. Vorschläge zur Absetzunß

Kein e

PROTOKOLLERKTA RUNGEN / ABSTIMMUNGSVERHALTEN DER AFD-FRAKTION

3. Protokollerklärungen der AfD-Fraktion zu folgenden Tasesordnungspunkten

4. Abstimmu rhalten

4.1. Tagesordnunt ll

Die AfD-Fraktion mmt mit Ablehnung zu folsenden Tase sord nungsou n kten:
. |14.

o ll/7.
o ll/Ll.
o ll/L3.
, ll/74.
. vr6.
t ll/2O.

. lt/2r.
o ll/24.
. |/37.
. ll/34.

Teilnahme am bundesweiten Städtewettbewerb "Abpflastern "

Digitopf Stadtverbund - Umbuchung von Dezernat Vll zu Dezll

Zusammenschluss des Grünflächenamtes und der ELW - Projek...

Vorbereitung Liniennetzreform 2027

Mehrkosten für 4. Fahrstreifen Schwalbacher Straße

Entwurf des Haushaltsplans 2026 - Wirtschaftspläne der Ges...

Verlängerung des Betrauungsakts zugunsten des...

Wirtschaftsplan 2026 der Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden

Städteba u liche Entwicklu ngsmaßnahme Ostfeld

Neufassung des Gen era lpachtvertrages für das Kleingartenland

WLW (81) - Wirtschaftsplan 2026 und M ittelfristplan ungen...

25-F-63-0090

25-F-63-0098

25-V-02-0019

25-V-0s-0034

25-V-05-0036

25-V-20-0038

25-V-4t-OO24

25-V-41-0028

25-V-61-0034

25-V-67-0012

25-V-81-0005

AfD Stadtverordnetenfraktion Wiesbaden
Schloßplätz 6. 65183 Wiesbaden
AIrl) rt \\'ll:S8,,\ l)l:N.l)l ll N.l)lrr
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Die AfD-Fraktion stimmt mit Enthaltung zu folgenden Tagesordnunsspu nkten:

c ll/3.
. ll/7L.
t ll/27.
r il/30.

. ll/37.

Schule gegen Rassism us

M ietkostenzusch üsse an Fastnachtsvereine für das Ja hr 2025

Dotzheimer Straße zwischen 1. Ring und Klarenthaler...

Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderprogram m...

UmBestaltung Wallufer Platz - Ausfüh rungsvorlage

25-F-63-0089

25-v-02-0020

25-V-66-0309

25-V-67-0008

25-V-67-0010

5.2 Tagesordnung lll

Die AfD-Fraktion stimmt mit Ablehnung zu foleenden Taeesordnun gspu n kten:

a lll/10. Gestaltungs- und Denkmalbeirat: Berufung neuer Mitglieder... 25-V-61-0046

Die AfD-F raktion stimmt mit Enthaltuns zu folgenden Tasesord nu ngspu n kten:
a lll12. Anpassung der Straßenrein igu ngsgeb üh ren für die Kalkul... 25-V-70-0008

5.3 Tagesordnung lV

Die AfD-Fraktion stimmt mit Ablehnuns zu foleenden TaeesordnunRspu n kten:

a w/s.

wl7.
Ergänzende lnformationen zur Bürgschaft Nr. 677...

Ankauf eines Objektes in Mainz-Kastel

25-F-63-0060

75-V-23-0217

5, Anlasen. Beschlüsse, Stellunenahmen

Werden von Amt 16 gesammelt

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Beckmann
Büroleiter
AfD - RathausJi akt io n W e s b ade n

AfD Stadtverordnetenfraktion Wiesbaden
Schloßplatz 6 . 65183 Wiesbaden
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Fraktionsgemeinschaft

fX§"*** iH
Die Bürgerlichen!

Schloßplatz 6

65183 Wiesbaden
fra ktion@fwg-proauto.de

f ra ktionsgemeinschaft .fwg-proauto.de
Fraktion FwG / ProAuto, Schloßplatz 6,65183 wiesbaden

An den Ausschussvorsitzen den

Dr. Reinhard Völker des

Aussch usses Finanzen und Beteiligung

über Amt L6

Wiesbaden, den 1 5.1 2.2025

Abstimmungsverhalten und Protokollnotiz TO ll und TO lV -
Protokollnotiz zu TO lll
Fraktion FWG/Pro Auto

Sehr geehrter Herr Dr. Völker,
sehr geehrte Frau Kessel,

zur Tagesordnung ll stimmen wir bei den folgenden Punkten abweichend ab:

TOP 3:25-F-63-0089 Schule gegen Rassismus
$ Ablehnung

TOP 4: 25-F-63-0090 Teilnahme am bundesweiten Städtewettbewerb "Abpflastern"

+ Ablehnung

TOP 10: 25-V-02-0019 Zusammenschluss des Grünflächenamtes und der ELW- projektstatus
ö Enthaltung

TOP 13: 25-V-05-0034 Vorbereitung Liniennetzreform 2027
+ Ablehnung

TOP 14: 25-V-05-0036 Mehrkosten für 4. Fahrstreifen Schwalbacher Straße+ Ablehnung
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TOP 16: 25-V-20-0038 Entwurf des Haushaltsplans 2026 - Wirtschaftspläne der Gesellschaften
+ Enthaltung

TOP 1 8: 25-V-36-0028 Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
+ Enthaltung
., Protokollnotiz: Wir stimmen mit Enthaltung, da die Vorlage in keinem plausiblen

N utzen -Kosten-Verhältn is steht

TOP 20: 25-V41-0024 Verlängerung des Betrauungsakts zugunsten des Kultuzentrums
Schlachthof Wesbaden e. V.

+ Enthaltung

lOP 21'.25-V.41-0028 Wirtschaftsplan 2026 der Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden
+ Enthaltung

f OP 27: 25-V-66-0309 Dotzheimer Straße zwischen 1. Ring und Klarenthaler Straße, Erneue-
rung Fahrbahnoberbau

+ Enthaltung

TOP 29: 25-V-67-0003 Grünzug Komponistenviertel - Neugestaltung Quartiersplatzo Enthaltung

TOP 30: 25-V-67-0008 Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderprogramm ,,Wachstum und
nachhaltige Erneuerung"

+ Ablehnung

TOP 5: 25-V-20-0045 Konkretisierung zur stillen Eintage in die NASPA ab 01.01 .2026+ Enthaltung

TOP 4: 25-F-63-0l0SKonsequenzen aus dem Revisionsbericht 2025-DBW-Nr.1 Geschäftstätig-
keit DBW ziehen

+ Es gilt das Abstimmungsverhalten aus dem Finbet

Zur Tagesordnung lll geben wir die folgende Protokollnotiz ab:

TOP 2:25-F-22-0065 Papierlose Stadtverordnetenversammlung; Anderung der Geschäftsord-
nung der Stadtverordnetenversammlung und der Ordnung für das Jugendparlament

+ Protokollnotiz: Falls dieser Punkt eine Mehrheit bekommt, fordern wir den Ober-
bürgermeister auf, die Rechtmäßigkeit des Beschlusses zu prüfen und ggf. die-
sem zu widersprechen. Unserer Ansicht nach verstößt der Beschluss dem Grund-
satz, dass jeder Mandatsträger ein Recht auf analogen lnformationszugang hat.

TOP 31: 25-V-67-0010 Umgestaltung Wallufer Platz - Ausführungsvorlage
+ Enthaltung

TOP 34: 25-V-81-0005 WLW (81) - Wirtschaftsplan 2026 und Mittetfristplanungen ZO27 - 2O3O,
abschließende Feststellung der Gebührennachberechnung 2020, Gebührenvorkalkulation 2026

+ Ablehnung

Zur Tagesordnung lV stimmen wir bei den folgenden Punkten abweichend ab:
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Mit freundlichen Grüßen
Christian Bachmann
Fraktionsvorsitzender

Andreas Ott
Fraktionsgeschäft sführer



\I)rt
Fraktio n
Wiesbaden

Volt-Fraktion Wiesbaden
Geschäftsstelle Raum 334
Schlossplatz 6
651 83 Wiesbaden

Tel.: +49 61'1 31 3336
E-Mail: volt@wiesbaden.de
lnternet: volt-fraktion-wiesbaden.de

16. Dez. 2025

Protokollerklärung der Volt-Fraktion zur SiEung der Stadtverordnetenversammlung am
17. Dezember 2025

1. Protokollerklärunoen

TOP lU10: 25-V-02-0019 Zusammenschluss des Grünflächenamtes und der ELW-
Projektstatus

Die Volt-FraKion lehnt die Kenntnisnahme der Sitzungsvorlage ab. Aus Sicht der Fraktion
wurde der im Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2024
(Beschlusspunkt 2.6.) enthaltene Arbeitsauftrag nicht erfüllt,

lnsbesondere fehlen die geforderten Planrechnungen der operativen Zielgrößen und
Synergieeffekte für die Jahre 2027 ff. sowie eine ausreichend differenzierte wirtschaftliche
Analyse,die eine belastbare Bewertung und Steuerung des Projektes ermöglicht.

Die VollFraktion bittet daher um Überarbeitung der Sitzungsvorlage und Nachlieferung der
geforderten Zahlen und Analysen. Sobald die vollständigen Unterlagen vorliegen, könnte
aus Sicht der Fraktion die Sitzungsvorlage erneut vorgelegt und zur Kenntnis genommen
werden.

a

a

2. Abstimmverhalten

Tagesordnung ll

Die Volt-Fraktion stimmt mit Nein zu folgenden Tagesordnungsounkten:

ll/10 25-V-02-00{ 9 Zusammenschluss des Grünflächenamtes und der ELW -
Proiektstatus

Den übrigen Tagesordnungspunkten stimmt die Fraktion zu.

gez. Achim Sprengard
stv. Fraktionsvorsitzender Volt

f.d.R. Sascha Kolhey
Fraktionsgeschäft sf ührer Volt



BL\'tsSVU BLWBSWWardak
Rathausfraktaon

Rathausfraktion

BLWBSW/vVardak Rathausfraktion
Schtoßptatz 6, 65183 Wiesbaden

Rathaus Zimmer 306
Schloßplatz 6
65183 VViesbaden

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Gerhard Obermayr
- lm Hause -

Fraktionsvorsitzende :

Renate Kienas!Dittrich
Stellv. Fraktionsvorsitzende:
Veit Wilhelmy, Faissal Wardak

Telefon: 0611 313303 / 313309
Fax: 0611 315999

l\4ail: blw-ulw-big@wiesbaden.de

Wiesbaden, den 1 6.12.2025

Sehr geehrter Herr Obermayr,
wir möchten lhnen folgende Mitteilung der Fraktion BLWBSWMardak zur Kenntnis
geben:

2. Abstimm u nqsverhalten

2.1 Tagesordnung ll

Die Fraktion stimmt mit Enthaltunq zu foloenden Tao esord nu nosDUn kten:

ll/5 25-F-63-0092 Frauen in Wohnungsnot helfen

Der Stadtverordnete Faissal Wardak stimmt mit Enthaltunq zu folqenden

llil 5 25-V-11-0003 Frauenförder- und Gleichstellungsplan der Diensistelle
Stadtvenrvaltung für die Jahre 2026 bis 2031

2.2 Tagesordnung lV

I

Renate Kienast-Dittrich
Fraktionsvorsitzende

i.A. Andrea Monzel
Fraktionsreferentin

1. Protokollerklärunqen

Taqesord nunqspunkten :



LANDESHAUPTSTADT

Vorlage Nr. 25-V-70-0008

Tagesordnungspunkt 2

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden-Delkenheim am 2. Dezember 2O25

L Es wird zur Kenntnis genommen:

l.l.Die in der Anlage I (der Sitzungsvorlage) beigefi.igle Ermittlung der Kostenüber- oder

Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes
(HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2022 (Nachberechnung).

1 .2. Die in der Anlage 2 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber- oder
Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes
(HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2023 (Nachberechnung).

l.3.Die in der Anlage 3 (der Siuungsvorlage) beigeftigte Gebührenbedarfskalkulation filr die

Kalkulationsperiode 2026.

2. Es wird besclrlossen:

2.'l.Die in der Kalkulationsperiode 202212023 entstandene Kost€nunterdeckung im Bereich der

Straßenreinigungsgebühren in Höhe von insgesamt 237.570,42 EUR wird nicht in die
Kalkulationsperiode 2025 übetuagen.

2.2.Der Stadtanteil flir das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung beträgt unverändert
22,0%.

2.3.Für die erhöhten Kosten beim Stadtänteil fiir das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung
ist eine Zusetzung zu den Rahmendaten des Dezernates Y fiir den Haushalt 2026 erforderlich
Die erforderlichen Mittel sind zum Haushalt 2026 als weitere Bedarfe angemeldet (siehe SV
25-V -10-0007 ,,Wirtschaftsplan 2026 und Mittelfristplanung 2027 bis 2029 der

Entsorgungsbetriebe der Landeshariptstadt Wiesbaden").

2.4.Der in der Anlage 5 a beigefügte überarbeitete Entwurf einer ''satzung zur Anderung der

Ortssatzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Landeshauptstadt
Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung)", der keine Gebührenanpassung vorsieht, wird als

Satzung beschlossen.

llln

IESBADEN
ttI

W

I

Anpassung der Straßeneinigungsgebührcn ftir die Katkutationsperlode 2026, Änderung der
S t ra ß e n re i n ig u ng s sa E u n g



Seite 2 des Beschlusses Nr. 0096 des Ortsbeirates Wiesbaden-Delkenheim vom 2.
Dezember 2025

Beschluss Nr. 0096

Der Ortsbeirat nimmt die Sitzungsvorlage zur Kenntnis.

+ +

Verteiler:

Dez. V - z.w.V

'w{
Dr. Wittkowski
Ortsvorsteher
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Vorlage Nr. 25-V-70-0008

Tagesordnungspunkt 3

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wesbaden-Auringen am 3. Dezember 2025

Anp-ssung fur Stnßeneinigungsgebührcn fiir die talkulationspdrioda 2026, Änderung dsr
Stß ße n ßi n ig u n gssa tr ung

l. Es wird zur Kenntnis genommen:

1.i.Die in der Anlage I (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber- oder
Kost€nunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes
(HKAG) im Bereich Straßeffeinigung für das Jahr 2022 (Nachberechnung).

1.2. Die in der Anlage 2 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber- oder
Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes
(HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2023 (Nachberechnung).

L3. Die in der Anlage 3 (der Sitzungsvorlage) beigeftgre Gebührenbedarfskalkulalion für die
Kalkulationsperiode 2026.

2. Es wird beschlossen:

2.l. Die in der Kalkulationsperiode 202a2023 entstandene Kostenunterdeckung im Bereich der
Straßenreinigungsgebühren in Höhe von insgesamt 237.S70,42 EUR wird nicht in die
Kalkulationsperiode 2026 überhagen.

2.2.Der Stadtanteil für das öffentliche Interesse an der straßenreinigung beträgt unverändert
22.0%_

2.3'Für die erhöhten Kosten beim Sladtanteil ftir das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung
ist ein€ zusetzung zu den Rahmendaten des Dezemates v fflr dpn Haushalt 2026 erforde;lic[.
Die erforderlichen Mittel sind zum Haushatt 2026 als weitere Bedarfe angemeldet (siehe sv
25-V-70-0007 ,,Wirtschaftsplan 2026 und Mittelfrisplanung 2027 bis 2029 der
Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden.,).

2.4.Der in der Antage 5 a beigefügte überarbeitete Entwurfeiner ,'Satzung zur Anderung der
ortssatzung über die Reinigung der öffentlichen straßen im Gebiet der Landeshauptstadt
Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung)", der keine Gebührenanpassung vorsieht, wird als .

Satzung beschlossen.



Seite 2 des Beschlusses Nr. 0074 des Ortsbeirates Wiesbaden-Au ringen vom 3. Dezember
2025

Beschluss Nr. 0074

Die Magistratsvorlage wird zur Kenntnis genommen

Verteiler

Dez. V z.w.V.

100810 z.d.A.

Ortsvorsteherin
Q«
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Vorläge Nr. 25-V-70-0008

Tagesordnungspunkt 2

Anpassung der SfidßeneinigungsgebühEn Lir die lhlkulationspedde 2026, Änderung der
StrußeneinigungaxEung

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

1.1. Die in der Anlage 1 (der SiEungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber-
oder Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen
KommunalabgabengeseEes (HKAG) im Bereich Straßenreinigung fi,jr das J ahr 2O22
(Nachberechnung).

1.2. Die in der Anlage 2 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber-
oder Kostenunterdeckungen nach den Vorschriflen des Hessischen
Kommunalabgabengesetzes (HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das J ahr ZO2g
(Nachberechnung).

'l .3. Die in der Anlage 3 (der SiEungsvorlage) beigefügte Gebührenbedarfskalkulation für
die Kalkulationsperiode 2026.

2. Es wird beschlossen:

2. 1. Die in der Kalkulationspende 2O22D023 entstandene Kostenunterdeckung im
Bereich der Straßenreinigungsgebühren in Höhe von insgesamt 237.b70,4, EUR
ward nicht in die Kalkulationsperiode 2026 übertragen.

2.2. Der Stadtanteilflir das öffentliche lnteresse an der Straßenreinigung beträgrf
unverändert 22,0%.

2.3. Für die erhöhten Kosten beim Stadtanteil für das öffentliche lnteresse an der
straßenreinigung ist eine zusetzung zu den Rahmendaten des Dezernates v für den
Haushalt 2026 erforderlich. Die erforderlichen Mittel sind zum Haushatt 2026 als
w_eitere Bedarfe Bngemeldet (siehe SV 25-V-70-0007 ,Wirtschaftsptan 2026 und
Mittelfristplsnung 2027 bis 2029 der Entsorgungsbetriebe der Lanäeshauptstadt
Wiesbaden").

2.4. Der in der Anlage-5 a beigefügte überarbeitete Entwurf einer "satzung zur Anderung
der Ortssatzung über die Reinigung der öffenflichen Straßen im Gebiet der
Landeshauptstadt Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung)", der keine
Gebührenanpassung vorsieht, wird als SaEung beschlossen.

.2

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiasbaden-Heßloch am 3. Dezem&r 2025



Seite 2 des Beschlusses Nr. 0039 des OrBbeirates Wiesbaden:Heßloch vom 3. Dezember
2025

Beschluss Nr. 0039

Die Sitzungsvorlage wird antragsgemäß beschlossen.

+ +

Vefteilen

Dez V z.w.V.

Magistratsbüro + Amt 16

1005 z.d.A.

z.K.

Schmidt
Ortsvorsteher
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Vorlage Nr. 25-V-70-0008

Tagesordnungspunkt 2

der öffentlichen SiEung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden-Kloppenheim am 3. Dezember 2O25

Anpassung der Stnßenninigungsgebühren ftir die Kalkutationsperiode 2026, Änderung der
S üa ße n re i n i g u n gtssa tr u n g

l. Es wird zur Kenntnis genommen:

1.l.Die in der Anlage 1 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenilber- oder
Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes
(HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2022 §achberechnung).

l.2.Die in der Anlage 2 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber- oder
Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes
(HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2023 (Nachberechnung).

1.3. Die in der Anlage 3 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Gebührenbedarfskalkulalion für die
Kalkulationsperiode 2026.

2. Es wird beschlossen:

2.1,Die in der Kalkulationsperiode 2022120?3 entstandene Kostenunterdeckung im Bereioh der
Straßenreinigungsgebühren in Höhe von insgesamt 237.570,42 EUR wird nicht in die
Kalkulationsperiode 2026 übernagen.

2.2,Der Stadtanteil für das öffentliche Interesse ar der Shaßenreinigung beträgt unverändert
22,0%.

2.3.Für die erhöhten Kosten beim Stadtanteil fiir das öffentliche Interesse an der Shaßenreinigung
ist eine Zusetzung zu den Rahmendaten des Dezemates V für den Haushalt 2026 erforderlich.
Die erfordorlichen Mittel sind zum Haushalt 2026 als weitere Be.darfe angemeldet (siehe SV
25-V-70-0007 ,.Wirtschaftsplan 2026 und Mittelfristplantng202'l bis 2029 der
Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden").

2.4.Der in der Anlage 5 a beigefiigte überarbeiüete Entwurf einer ''Satzung zur Anderung der
Ortssatzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Landeshauptstadt
Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung)", der keine Gebührsnanpassung vorsieht, wird als
Satzung beschlossen.

2



Seite 2 des Beschlusses Nr. 0044 des Ortsbeirates Wiesbaden-Kloppenheim vom 3.

Dezember 2025

Beschluss Nr. 0044

Der Ortsbeirat nimmt die Sitzungsvorlage 25-V-70-0008 zur Kenntnis.

+

Verteiler:

Dez V z.w.V.
Magistratsbüro
1005 z.d.A.

z.K.

+

Goletz
Ortsvorsteher

)
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Vorlage Nr. 25-V-70-0008

Tagesordnungspunkt 3

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden Rhei n ga uviertel/H ol lerborn a m 3. Dezember 2025

Anpassung der Strdßeneinigungsgebührcn für die Katkutationspen:ode 2026, Änderung der
5 tn ße n rc i n i g u n g s satz u ng

1 . Es wird zur Kenntnis genommen:

1 .1 . Die in der Anlage 1 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber-
oder Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen
Kommunalabgabengesetzes (HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2022
(Nachberechnung).

1.2. Die in der Anlage 2 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber-
oder Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen
Kommunalabgabengesetles (HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das J atu 2023
(Nachberechnung).

.1.3. Die in der Anlage 3 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Gebührenbedarfskalkulation für

die KalkulationsPeriode 2026.

2. Es wird beschlossen:

2.1 . Die in der Kalkulationsp eriode 2022t2023 entstandene Kostenunterdeckung im

Bereich der StraßenreinigungsgebÜhren in Höhe von insgesamt 237'570'42 EUR

wird nicht in die Kalkulationsperiode 2026 übertragen.

2.2. Der Stadtanteil für das öffentliche lnteresse an der Straßenreinigung beträgt

unverändert 22,0%.

2.3. Für die erhöhten Kosten beim Stadtanteil für das öffentliche lnteresse an der- - 
straßenreinigung ist eine zusetzung zu den Rahmendaten des Dezernates V für den

Haushalt 2Oi6 erforderlich. Die erforderlichen Mittel sind zum Haushalt 2026 als

weitere Bedarfe angemeldet (siehe SV 25-V-70-0007 ,,Wirtschaftsplan 2026 und

Mittelfristplanung 2027 bis 2029 der Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt

Wiesbaden").

2.4. Det inder Anlage 5 a beigefügte überarbeitete Entvurf einer "satzung zur Anderung

der Ortssatzun! über die Reinigung der öftentlichen Straßen im Gebiet der

Landeshauptstädt Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung)", der keine

Gebührenanpassung vorsieht, wird als Satzung beschlossen'

2

t



Seite 2 des Beschlusses Nr. 0109 des Ortsbeirates Wiesbaden RheingauYiertel/Hollerbom
vom 3. Dezember 2025

Beschluss Nr. 0109

Der Sitzungsvorlage Nr. 25--V-70-0008 ,,Anpassung der StraßenreinigungsgebÜhren für die
Kalkulationsperiode 2026, Anderung der Straßenreinigungssatzung" wird zugeslimmt.

+ +

Verteiler:

Dezernat V z. w. V.

Rhiemeier
Onsvorsteherin

ltw
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Vorlege Nr. 25-V-70-0008

Tagesordnungspunkt 2

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Oftsbezirkes
Wiesbaden'Frauenstein am 9. Dezember 2025

Anpassung der Stnkmeinigungsgobührun fiir die Katkuldtionsryride ZOZO, /inaqtng aer
Süd ße n rein ig u ngßsettung

1 . Es wird zur Kenntnis genommen:

1 .1 . Die in der Anlage 1 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber-
oder Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen
Kommunalabgabengesetzes (HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2022
(Nachberechnung).

1 .2. Die in der Anlage 2 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber-
oder Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen
Kommunalabgabengesetzes (HKAG) im Bereich Stmßenreinigung für das J ahr 2023
(Nachberechnung).

1.3, Die in der Anlage 3 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Gebührenbedarfskalkulation für
die Kalkulationsperiode 2026.

2 Es wird beschlossen:

2.1. Die in der Kalkulationsperiode 2O2212O23 entstandene Kostenunterdeckung im
Bereich der Straßenreinigungsgebühren in Höhe von insgesamt 237.570,42 EUR
wird nicht in die Kalkulationsperiode 2026 übertragen.

2.2. Der Stadtanteil für das öffentliche lnteresse an der Straßenreinigung beträgt
unverändert 22,0olo.

2.3. Für die erhöhten Kosten beim Stadtanteil für das öffentliche lnteresse an der
Straßenreinigung ist eine Zusetzung zu den Rahmendaten des Dezernates V für den
Haushalt 2026 erforderlich. Die erforderlichen Mittel sind zum Haushalt 2026 als
weitere Bedarfe angemeldet (siehe SV 25-V-70-0007 ,,Wirtschaftsplan 2026 und
Mittelfristplanung 2027 bis 2029 der Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadl
Wiesbaden").

2.4. Der in der Anlage 5 a beigefügte überarbeitete Entwurf einer "satzung zur Anderung
der Ortssalzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der
Landeshauptstadt Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung)", der keine
Gebührenanpassung vorsieht, wird als Satzung beschlossen.

ttt



Seite 2 des Beschlusses Nr. 0061 des Ortsbeirates Wesbaden-Frauenstein vom

9. Dezomber 2025

Beschluss Nr. 0061

Der Ortsbeirat Frauenstein nimmt die Sitzungsvorlage Nr. 25-V-70-0008 zur Kenntnis.

+ +

Verteiler:

Dez. V z. w. V.
1006 z. d. A.

b
Weber
Ortsvorsteher
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Vorlage Nr. 25-V-70-0008

Tagesordnungspunkt 2

der öffentlichen SiEung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden-lgstadt am 9. Dezember 2025

Anpassung der Straßenrcinigungsgebühren für die Kalkulationsperiode 2026, Änderung der
S t ra ße n rc i n ig u n g s sau u n g

l.l.Die in der Anlage I (der Sitzungsvorlage) beigefligte Ermittlung der Kostenüber- oder
Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes
(HKAG) im Bereich Shaßenreinigung flir das Jahr 2022 §achberechnung).

1.2.Die in der Anlage 2 (der SiEungsvorlage) beigefligte Ermittlung der Kostenüber- oder
Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes
(HI{AG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2023 (Nachberechnung).

1.3. Die in der Anlage 3 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Gebührenbedarfskalkulation für die
Kalkulationsperiode 2026.

2. Es wird beschlossen:

2.1.Die in der Kalkulationsperiode 2022/2023 entstandene Kostenunterdeckung im Bereich der
Straßenreinigungsgebühren in Höhe von insgesamt 23?.570,42 EUR wird nicht in die
Kalkulationsperiode 2026 übertragen.

2.2.Der Stadtanteil für das öffentliche Interesse an def Straßenreinigung beträgt unverändert
22,0%.

2.3.Für die erhöhten Kosten beim Stadtanteil für das öffentliche Interesse an der Staßenreinigung
ist eine Zusetzung zu den Rahmendaten des Dezernates V für den Haushalt 2026 erfordedich
Die erforderlichen Mittel sind zum Haushalt 2026 als weitere Bedarfe angemeldet (siehe SV
25-V-70-0007 ,,Wirtschaftsplan 2026 und Mittelfristplanung202T bis 2029 der
Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden").

2,4.Der in der Anlage 5 a beigefügte überarbeitete Entwurf einer "satzung zur liaderung der
Ortssatzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Landeshauptstadt
Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung)", der keine Gebührenanpassung vorsieht, wird als
Satzung beschlossen.

2

1. Es wird zur Kenntnis genommen:



Seite 2 des Beschlusses Nr. 0067 des Ortsbeirates Wiesbaden-lgstadt vom 9. Dezember
2025

Beschluss Nr. 0067

Der Ortsbeirat nimmt die Sitzungsvorlage 25-V-70-0008 zur Kenntnis.

+ +

Verteiler:

Dez V z.w.V.
Magistratsbüro'1005 z.d.A.

z.K.

L).---
Neumann
Ortsvorsteherin
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Vorlage. Nr, 25-V-70-00O8

Tagesordnungspunkt 2

der öffentlichen SiEung des Ortsbeirates des Ortsbezid<es
Wiesbaden-Naurod am 9. Dezember 2025

Anpassung der Stnßenreinigungryebührcn fiir die lhlkulationspn'de 2026, Änderung der
§tn ßene in igungasatr u ng

I . Es wird zur Kenntnis genommen:

l.l. Die in der Anlage I (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber- oder
Kostenunterdeckungen nach den vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes
(HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2022 §achberechnung).

l.2.Die in der Anlage 2 (der Sitzungsvorlage) beigefugte Ermittlung der Kostenüber- oder
Kostenunterd€ckungen nach den vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes
(HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2023 (Nachberechnung).

l.3 Die in der Anlage 3 (der sitzungsvorlage) beigefügte Gebithrenbedarfskalkulation fik die
Kalkulationsperiode 2026.

2. Es wird beschlossen:

2.1.Die in der Kalkulationsperiode 2022/20?3 entstandene Kostenunterdeckung im Bereich der
Straßenreinigungsgebühren in Höhe von insgesamt 237.570,42 EUR wird nicht in die
Kalkulationsperiode 2026 übertragen.

2.2.Der stadtanteil für das öffentliche Interesse an der sfaßenreinigung beträgt unverändert
22,DYo.

2.3.Für die erhöhten Kosten beim stadtanteil für das öffentliche Intercsse an der skaßenrcinigung
ist eine Zusetzung zu den R&hmendaten des Dezemates v für den Haushalt 2026 erfordeilic[.
Die erforderlichen Mittel sind zum Häushalt 2026 als weitere Bedarfe angemeldet (siehe sv
25-V-70-0007 ,,Wirtschaftsplan 2026 und Mittelfristplanung 2027 bis 2029 der
Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden.,).

2.4. D-er in der Anlage 5 a beigeftgte überarbeitete Enturlrf einer "SaEung zur Anderung der
ortssatzung über die Reinigung der öffentlichen straßen im Gebiet der Landeshaup:tstadt
Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung),', der keine Gebührenanpassung vorsieht, wird als
Satzung beschlossen.



Seite 2 des Beschlus$s Nr. 0076 des Odsbeirctes Wiesbadsn-Naurod vom 9. Dezemb€r
2025

Beschluss Nr. 0076

Die Magistratsvorlage zur Anpassung der Straßenreinigungsgebühren wird zur Kenntnis
genommen.

Verteiler:

Dez. V

Magistratsbüro

100810

z.w.Y.

z.Kts.

z,d.A.

a--,1-4-4-
Nickel
Ortsvorsteher



I.ANDES}IAUPTSTADT

ml

WIESBADEN
**t

Vorlage Nr. 25-V-70-0008

Tagesordnungspunkt 3

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesba-
den-Dotzheim am 10. Dezember 2025

Anpassung der Stßknreinigungsgebührun fÜr die Kalkulationsptiode 20fr:, Ändeug der
Slra ßen rc in ig u nglssatrW

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

1.'1. Die in derAnlage 1 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber-
oder Kostenunterdockungen nach den Vorschriften des Hessischen KommunalaF
gabengesetzes (HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2022 (Nachbe-
rechnung).

1 .2. Die in der Anlage 2 (der Sitzungsvoriage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber-
oder Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalab-
gabengesetzes (HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2023 (Nachbe-
rechnung).

1.3. Die in der Anlage 3 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Gebührenbedarfskalkulation für
die Kalkulationsperiode 2026.

2, Es wird beschlossen:

2.1. Die in der Kalkulationspelode 2422J2023 entstandene Kostenunterdeckung im Be-
reich der Straßenreinigungsgebühren in Höhe von insgesamt 237.570,42 EUR wird
nicht in die Kalkulationsperiode 2026 übertragen.

2.2. Der Stadtanteil für das öffentliche lnteresse an der Straßenreinigung beträgt unver-
änden 22,0o/o.

2.3. Für die erhöhten Kosten beim Stadtanteil fiir das öffentliche lnteresse an der Stra-
ße reinigung ist eine Zusetzung zu den Rahm6ndät6n des Dezernates V für den
Haushalt 2026 erforderlich. Die erforderlichen Mittel sind zum Haushalt 2026 als wei-
tere Bedarfe angemeldet (siehe SV 25-V-70-0007 ,Wirtsctaftsplan 2026 und Mittel-
fristptanung 2027 bis 2029 der Entsorgunosbetriebe der Landeshauptstadt Wiesba-
den").

2.4. Der in der Anlage 5 a beigefügrte überarbeitete Entwud einer ''satzung zur Anderung
der Ortssatzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Geblet der Landes-
hauptstadt Wiesbaden (Straß€nreinigungssatzung)", der keine Gebührenanpassung
vorsieht, wird als Satzung beschlossen.



seite 2 des Beschlusse§ Nr. 0155 des Ortsbeiratss wiesbaclän-Dotzheim vom 10. Dezember
2025

Beschluss Nr. 0155

Der Ortsbeirat nimmt die Sitzungsvorlage 2SV-70-0008 zur Kenntnis.

+ +

Verteiler

Dez. V z,w.V.
1006 z.d.A.

.9L4"4/----
Schwalbach
Ortsvorsteher
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Vorlago Nr. 25-V-70-0008

Tagesordnungspunkt 3

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezid<es
Wiesbaden-Bierstadt am 11. Dezember 2025

Anpassung der Süaßenreinigungsgebtihrcn fü die lhlkulationspeiode 2026, linderung der
S tra ßen rc in ig u n gss a tr u ng

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

1 .1 . Die in der Anlage 1 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber-
oder Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen
KommunalabgabengeseEes (HKAG) im Bereich Straßenreinigung für däs Jahr Z0Z2
(Nachberechnung).

'1.2. Die in der Anlage 2 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber_
oder Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessisthen
Kommunalabgabengesetzes (HKAG) im Bereich Straßenreinigung für das Jahr 2023
(Nachberechnung).

1.3. Die in der Anlage 3 (der sitzungsvörlage) beigefri,gte cebührenbedarfskalkulation für
die Kalkulationspenode 2026.

2. Es wird beschlossen:

2.'1. Die in der Ka_lkulationsperiod e zL2zrzazl entgandene Kostenunterdeckung im
Bereich der Straßenreinigungsgebühren in Höhe von insgesamt 237.570,4ä EUR
wird nicht in die Kalkutationsperiode 2026 übertragen,

2.2. Der Stadtanteil für das öffentliche lnteresse an der straßenreinigung beträgt
unverändert 22,0%.

2.3. Für die erhöhten Kosten beim stadtanteil fär das öffentliche lnteresse an der
straßenreinigung ist eine zusetzung zu dön Rahniendaten des Dezemates v für den
Haushalt 2026 erforderlich. Die erförderlichen Mittel sind zum Haushait 2026 als
w_eitere Bedarfe angemeldet (siehe SV 2S-V:70-OOO7 ,Wirtschaftsplan 2026 und
Miltelfristplanung 2027 bis 2o29 der Entsorgungsbetriebe der Lanäeshauptstadt
Wiesbaden').

2.4. Der in der Anlage 5 a beigefügte überarbeitete Entwurf einer "satzung zur Anderung
der Ortssatzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiät der
Landeshauptstadt Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung),', der keine
Gebührenanpassung vorsieht, wird als SäEung beschlosien.
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Beschluss Nr. 0099

1 , Der Onsbeirat nimmt die Sitzungsvorlage zur Kenntnis.

ln der Anlage 5a zur Straßenreinigungssatzung wurde der Pfaner-Ruhl-Platz neu
aufgenommen und in die Reinigungsklasse B 2 eingestuft. '

Die Kosten für die Reinigung des Platzes wurden dem einzigen Anlieger, der
evangelischen Kirchengemeinde, bisher nicht in Rechnung gestellt. Der Ortsbeirat
eMartet, dass die Reinigung des Platzes auch in Zukunft aus dem Stadtanteil
finanzieil wird, da sie im öffentlichen lnteresse erfolgt.

Der Ortsbeirat weist darauf hin, dass die Anlage 5a zur SV zwei Fehler enthält
- der Birnenweg befindet sich in Nordenstadt und nicht in Bierstadt,
- der Renettenring befindet sich in Bierstadt und nicht in Nordenstadt.
Der Ortsbeirat bittet darum, diese Fehler zu konigieren.

+

3

+

Verteilen

Dez V z.w.V.

Magistratsbüro z.K.

1005 z.d.A.

Volland
Ortsvorsleher
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Vorlage Nr. 25-V-70-0008

Tagesordnungspunkt 2

der öffentlichen SiEung des Ortsbeirates des OrBbezirkes
Wiesbaden-Rambach am 16. Dezember 2025

Anpassung &r S-taknelnlgungsgebühnn fiir die l@lkulationsperiode 2026, Änderung der
St,ä, ßenroin ig u ngssaEurg

l- Es wird zur Kenntnis genommen:

1 .1 . Die in der Anlage 1 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber- oder
Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes
(HKAC) im Bereich Straßenreinigung fiir das Jahr 2022 (Nachberechnung).

l.2.Die in der Anlage 2 (der Sitzungsvorlage) beigefügte Ermittlung der Kostenüber- oder
Kostenunterdeckungen nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes
(HKAG) im Bereich Straßenreinigung flir das Jahr 2023 (Nachberechnung).

I .3. Die in der Anlage 3 (der Sitzungsvorlage) beigefiigte Gebührenbedarfskalkulation für die
Kalkulationsperiode 2026.

2. Es wird beschlossen:

2.1 . Die in der Kalkulationsperiode 202212023 entstandene Kostenunterdeckung im Bereich der
Straßenreinigungsgebühren in Höhe von insgesamt 237.570,42 EUR wird nicht in die
Kalkulationsperiode 2026 übertragen.

2.2.Der Stadtanteil fiir das öffentliche lnteresse an der Straßenreinigung beträgt unverändert
22,0%.

2.1. Für die erhöhten Kosten beim Stadtanteil fiir das öffentliche lnteresse an der Straßenreinigung
ist eine Zusetzung zu den Rahmendaten des Dezemates V für den Haushalt 2026 erforderlich,
Die erforderlichen Mittel sind zum Haushalt 2026 als weitere Bedarf'e angemeldet (siehe SV
25-V-70-0007 ,,Wirtschaftsplan 2026 und Mitrelfristplanung202T bis 2029 der
Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden").

2.4.Der in der Anlage 5 a beigefügte überarbeitete Entwurfeiner "salzung zur Anderung der
Ortssatzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Landeshauptstadt
Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung)", der keine Gebührenanpassung vorsieht. wird als
Satzung beschlossen.

Beschluss Nr. 0049
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Die Sitzungsvorlage wird einstimmig zur Kenntnis genommen.

+ +

Verteiler:

1005
Dez V.
Magistratsbüro
Amt tb

z.d.A.

z.K.

Nesselberger
Onsvorsteher


